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Zwischen 
 

 
 

dem Land Berlin, 
vertreten durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, 
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen 
dieses vertreten durch Herrn Bezirksstadtrat Jörn Oltmann, 
 

- nachstehend Berlin genannt - 
 

 
 
 
und 

 

 
der EVM Berlin, Erbbauverein Moabit Eingetragene Genossenschaft  
Paulsenstraße 39, 
12163 Berlin 
vertreten durch den Vorstand Torsten Knauer und Jörg Kneller 

 

- nachstehend Vorhabenträgerin genannt - 
 

 
 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
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Präambel 
 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, im Gebiet des Vorhaben- und Erschl ießungsplans 
(Plangebiet) auf dem Grundstück Mariendorfer Damm 187, 189, 191  in Berlin-Tempelhof-
Schöneberg, Ortsteil Mariendorf, eine Aufstockung der derzeit ein- bis zweigeschossigen 
Bebauung entlang des Mariendorfer Damms auf insgesamt fünf Geschosse einschließlich eines 
Staffelgeschosses und auf der zusätzlichen Fläche die Entstehung eines sozialen Zentrums mit 
Arztpraxen, einer Einrichtung für Tagespflege, einer Wohngemeinschaft, Büroräumen, 
Gewerbeeinheiten und Wohnungen mit dem Ziel, eine medizinische Versorgung und 
gemeinschaftliches Leben mit Betreuungsmöglichkeiten unter einem Dach zu vereinen. 
Angestrebt ist die Umsetzung einer neuen Geschossfläche von ca. 5.579 m² bzw. die Errichtung 
von ca. 37 neuen Wohneinheiten und einer Pflegeeinrichtung sowie bis zu 13 Arztpraxen und 
ca. 7 Gewerbeeinheiten. 

 
Für das Plangebiet wird ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nach § 12 Baugesetzbuch durchgeführt. Es ist geplant, die vorgesehenen 
Bau- und Infrastrukturmaßnahmen auf der Grundlage des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nach den Bestimmungen dieses Vertrages zu realisieren. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan trägt die Nummer 7-86 VE. 
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Teil I 
Allgemeines 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 
(1) Das Plangebiet umfasst die im Lageplan (Anlage 1) umgrenzten Flächen. 

 
(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens und der 
Infrastrukturmaßnahmen entsprechend den künftigen Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans und den Regelungen dieses Vertrages. Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans ist der von der Vorhabenträgerin vorgelegte und mit Berlin abgestimmte 
Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 2). 

 
(3) Die Vorhabenträgerin führt die Maßnahmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
durch. 

 

 
§ 2 Grundstücke, Eigentumsübertragungen und -beschränkungen 

 
(1) Das geplante Vorhaben wird auf folgenden Flurstücken errichtet: Berlin Tempelhof-
Schöneberg, Gemarkung Mariendorf, Flur 3, Flurstück 2/522 
 
(2) Die Vorhabenträgerin ist Eigentümerin der Grundstücksflächen im Plangebiet, soweit es 
sich nicht um öffentliches Straßenland oder öffentliche Grünanlagen handelt. Der Nachweis 
ist durch Vorlage der beglaubigten Grundbuchabschrift vom 30.06.2014 - Grundbuch von 
Mariendorf erfolgt. 

 

 

Teil II  

Vorhaben 
§ 3 Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen, Planungsleistungen 

 
(1) Die Vorhabenträgerin wird alle für die Erschließung und Bebauung der Grundstücke 
erforderlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen durchführen sowie deren Kosten 
übernehmen. Ferner verpflichtet sie sich zur Übernahme der Planungsarbeiten und -kosten 
einschl. Erstellung erforderlicher Gutachten, Bekanntmachungen für den gesamten 
Planungsprozess auch nach Festsetzung der Rechtsverordnung. Vor Abschluss des 
Verfahrens bzw. vor einer möglichen Planreife übergibt die Vorhabenträgerin Berlin sechs 
beglaubigte Kopien des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie eine pdf-Datei und eine 
dxf-Datei. 

 
(2) Gemäß Schreiben des Umwelt- und Naturschutzamtes des Bezirks Tempelhof-Schöneberg 
von Berlin vom 27.06.2016 sind im Rahmen von Boden- und Bodenluftuntersuchungen 
entnommenen Proben unauffällig. Sollte dennoch festgestellt werden, dass im Vertragsgebiet 
mit einer Belastung der Böden mit schädlichen Bodenveränderungen zu rechnen ist, deren 
Beseitigung für die nach den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
vorgesehenen Nutzungen der Grundstücke erforderlich ist, wird die Vorhabenträgerin in 
Abstimmung mit dem Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg von 
Berlin den Umfang der Bodenbelastung und erforderliche Maßnahmen gutachterlich ermitteln 
lassen und Bodensanierungsmaßnahmen in dem durch die zuständige Fachbehörde (Umwelt- 
und Naturschutzamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg von Berlin) festzulegenden Umfang 
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durchführen. Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass Baugenehmigungen erst erteilt werden 
können bzw. bei genehmigungsfreien Bauvorhaben mit dem Bau erst begonnen werden darf, 
wenn die Beseitigung der umweltgefährdenden Stoffe im erforderlichen Umfang bis zur 
Aufnahme der plangemäßen Nutzung sichergestellt ist.  
 
(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, so früh wie möglich einen Antrag auf Stellungnahme 
zu Informationen über Kampfmittel bei der zuständigen Ordnungsbehörde Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abteilung Tiefbau – V OA – zu stellen. Den Empfehlungen, 
welche die zuständige Ordnungsbehörde im Ergebnis in aller Regel ausspricht, hat die 
Vorhabenträgerin nachzukommen. 

 
(4) Zu Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten sind Vegetationsflächen und Bäume, die zu 
erhalten sind, gemäß DIN 18920 zu schützen. Vor Beginn von Baumfällarbeiten und 
Gehölzrodungen ist eine nachweisbare Sichtkontrolle auf Nester und Fledermausquartiere 
vorzunehmen; zudem ist ein Artenschutzgutachten zu erstellen, um aktuellen Besatz durch 
geschützte Tierarten auszuschließen. Die Untersuchung darf nicht länger als 10 Tage vor 
Baubeginn stattfinden. Die gesetzlichen Schutzbestimmungen sind von der Vorhabenträgerin 
einzuhalten. Die Vorhabenträgerin hat die erforderlichen natur- und artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen vor Baubeginn der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen und 
erforderlichenfalls deren Zustimmung einzuholen. Für Baumfällarbeiten und Rodungen an 
Straßen ist die vorherige Zustimmung des Straßen- und Grünflächenamtes erforderlich. 
 
(5) Jeglicher Mutterboden, der bei der Durchführung des Vorhabens ausgehoben wird, ist im 
nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Seine 
Verbringung außerhalb des Vertragsgebiets bedarf der Zustimmung Berlins.  

 
§ 4 Bauverpflichtung der Vorhabenträgerin 

 
(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die erforderlichen Baumaßnahmen auf den 
Flurstücken / Grundstücken des Plangebietes entsprechend der Projektplanung (Anlage 3) 
durchzuführen. Städtebaulich relevante Abweichungen von der Projektplanung sind nur mit 
Zustimmung des Fachbereichs Stadtplanung zulässig; der Fachbereich Stadtplanung wird 
prüfen, ob der Durchführungsvertrag zu ändern ist.  

 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, Maßnahmen gemäß dem Grün- und Freiflächenplan 
vom 07.10.2020 (Anlage 4 a ) zu realisieren. Die Durchführung der Maßnahmen ist mit dem 
Fachbereich Grünflächen abzustimmen. Abweichungen vom Grün- und Freiflächenplan sind 
nur mit Zustimmung der Fachbereiche Grünflächen und Stadtplanung zulässig.  

Die Vorhabenträgerin wird zudem das Entwässerungskonzept vom 29. Juli 2020 gem. Anlage 
4b umsetzen. 

 
(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens 12 Monate nach Inkrafttreten des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans die notwendigen Bauanträge zu stellen bzw. 
Bauvorlagen einzureichen. Auf Antrag der Vorhabenträgerin kann Berlin die Frist angemessen 
verlängern. Genehmigungs- und Zustimmungsanträge für die Erschließung werden so 
rechtzeitig gestellt, dass die übernommenen Baupflichten fristgemäß realisiert werden können. 
Berlin wird auf eine zügige Bearbeitung der Bau- und Genehmigungsanträge hinwirken. 

 
(4) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ein erheblicher Mangel im Sinne des § 69 
Absatz 1 BauOBln vorliegt, wenn Inhalte des Bau- oder Vorbescheidsantrags einzelnen 
städtebaulichen Regelungen dieses Vertrages einschließlich der Anlagen widersprechen, soweit 
der Fachbereich Stadtplanung den Abweichungen gemäß Absatz 1 und Absatz 2 nicht 
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zugestimmt hat. Die Vorhabenträgerin stimmt zu, dass diese Regelung auch Anwendung findet 
auf Bauvorhaben nach § 62 BauOBln. Zum Nachweis der Einhaltung der vertraglichen 
Regelungen verpflichtet sie sich, die hierfür erforderlichen Unterlagen bei der 
Bauaufsichtsbehörde mit einzureichen. 

 

(5) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, mit den Baumaßnahmen nach Absatz 1 innerhalb 
von 2 4  Mo n a t e n  nach Vollziehbarkeit der Baugenehmigungen bzw. nach Zulässigkeit der 
Bauausführung gemäß § 62 Absatz 3 BauOBln zu beginnen und diese innerhalb von 48 
Monaten nach Vollziehbarkeit der Baugenehmigung bzw. nach Zulässigkeit der Bauausführung 
fertig zu stellen. Auf Antrag der Vorhabenträgerin kann Berlin die Fertigstellungsfrist 
angemessen verlängern. Die Maßnahmen gemäß Absatz 2 sind spätestens ein Jahr nach 
Fertigstellung der Bebauung fertig zu stellen. 

 
(6) Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass Berlin die Rechtsverordnung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 Absatz 6 BauGB aufheben soll, wenn die 
(Erschließungs- und) Baumaßnahmen nicht innerhalb der in Absatz 5 vereinbarten Frist 
durchgeführt sind und dies von der Vorhabenträgerin zu vertreten ist. Die Vertragsparteien 
vereinbaren, dass die Rechtsverordnung auch aufgehoben werden kann, wenn die in Absatz 3 
festgelegte Frist für die Stellung der notwendigen Bauanträge bzw. Einreichung der Bauvorlagen 
überschritten wird. Aus der Aufhebung der Rechtsverordnung können Ansprüche gegen Berlin 
in diesem Fall nicht geltend gemacht werden. Für diesen Fall der Aufhebung verzichtet die 
Vorhabenträgerin auf nicht in Anspruch genommene Baugenehmigungen bzw. zulässig 
gewordene Bauausführungen. 

 
(7) Den Vertragspartnern ist bewusst, dass sich Inhalt und Aufstellung des Bebauungsplans 
sowie die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
richten und der Entscheidung der hierzu nach den gesetzlichen Vorschriften zuständigen 
Organe Berlins vorbehalten sind. Eine Vorwegbindung dieser Entscheidung ist rechtlich 
unzulässig (§ 1 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch). Ein Rechtsanspruch auf die Aufstellung eines 
entsprechenden Bebauungsplans wird mit diesem Vertrag daher nicht begründet. Die in diesem 
Vertrag genannte Absicht, den Bebauungsplan als Rechtsverordnung zu erlassen, stellt keine 
Zusage eines derartigen Ergebnisses dar. Der Projektträgerin ist bewusst, dass Berlin sich nicht 
vertraglich zur Schaffung von Baurecht oder zur Aufstellung eines Bebauungsplans verpflichten 
kann. 
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Teil III 
Weitere Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Durchführung des 

Vorhabens 

§ 5 Verpflichtung zur Errichtung sozialer Infrastruktureinrichtungen 
 

(1) Durch den geplanten Bau von ca. 37 Wohneinheiten entsteht kein unmittelbarer zusätzlicher 
Bedarf an Kita- und Grundschulplätzen, da die neu entstehenden Wohneinheiten überwiegend für 
Senioren und pflegebedürftige Personen vorgesehen und nicht für Familien geeignet sind.  
 

(2) Als Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorgeinfrastruktur verpflichtet sich die 
Vorhabenträgerin Räumlichkeiten für 

 Pflegedienst (bspw. EJF), 
 Kiezcafé/Nachbarschaftstreff, 
 Arztpraxen, 
 Apotheke, 
 Wohngemeinschaft, (Pflege für Menschen mit Beeinträchtigungen, bspw. EJF) 
 Tages-/Verhinderungspflegeeinrichtung (bspw. EJF), 
 Kleingewerbe (bspw. Zeitungskiosk/Änderungsschneiderei) 

 
zu errichten. Im Rahmen der Vermietung kann es zu einer anderen Aufteilung kommen. Der Ansatz 
eines sozialen Zentrums bleibt jedoch erhalten. 

 

(3) Die Vorhabenträgerin wird die Räumlichkeiten für den Pflegedienst sowie die 
Wohngemeinschaft einem geeigneten Träger zum ortsüblichen und den Erstellungskosten 
angemessenen Mietzins überlassen und die Voraussetzungen für den Betrieb sichern. 

 

§ 6 Verkehrsplanung für den ruhenden Verkehr 
 

(1) Durch das geplante Vorhaben besteht das Erfordernis, mindestens 10 PKW-Stellplätze 
nachzuweisen. 
 

(2) Den Nachweis der erforderlichen 10 PKW-Stellplätze übernimmt die Vorhabenträgerin auf 
eigene Kosten innerhalb des Plangebiets. 

 

§ 7 Freiflächenplanung 
 

(1) Im Rahmen der Umsetzung der Planung sind durch die Vorhabenträgerin die in Anlage 4a 
gekennzeichneten Bäume zu erhalten. 
 

(2) Die Umsetzung der Planung erfordert die Fällung von Straßenbäumen, für welche gemäß der 
Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – BauSchVO) 
Ersatzpflanzungen vorzunehmen sind.  
 

(3) Die Herstellung der Freiflächen erfolgt nach den Vorgaben des Freiflächenkonzepts in Anlage 
4a.  
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(4) Es sind im Freiraum im Sinne des vogelfreundlichen Bauens keine durchsichtigen 
Einhausungen für Fahrräder oder Abfallbehälter, Sichtblenden oder Lärmschutzwände zu 
verwenden. In der Glasauswahl wird auf eine möglichst geringe Verspiegelung geachtet. 

 
(5) Im Sinne einer insektenfreundlichen Beleuchtung sind in der Beleuchtung LEDs mit 

warmweißer Lichtfarbe (2700-3000 Kelvin) zu verwenden. 

 
(6) In den Wohngebieten sind durch den Vorhabenträger nur gebietstypische Pflanzen gemäß 

der Pflanzliste des Bebauungsplans zu verwenden. 
 

(7) Zur Verbesserung der biologischen Diversität wird die Vorhabenträgerin die gemäß dem 
Artenschutzgutachten (Anlage 5) erforderlichen Maßnahmen bis 3 Monate nach Beendigung 
aller baulicher Maßnahmen umsetzen und der Unteren Naturschutzbehörde melden. 

 
 

 
§ 8 ökologisches Bauen 

 
(1) Zur Sicherung einer klimafreundlichen Gestaltung verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur 

Errichtung einer Dachbegrünung. Das Energiekonzept (Anlage 6) sieht eine Wärmeerzeugung 
mittels Blockheizkraftwerk vor.  
 

(2) Auf den Einsatz von umweltgefährlichen Dämmstoffen wird verzichtet. Es erfolgt nur der 
Einsatz von zugelassenen Dämmstoffen. 

 

 

Teil IV 
 

Sicherung der Verpflichtungen, Haftungsausschluss 
 

 
§ 9 Finanzierungsbestätigung und Sicherheitsleistungen 

 
(1) Die Vorhabenträgerin hat Berlin eine Finanzierungsbestätigung eines Kreditinstituts oder 
Kreditversicherers vorgelegt, das/der in der Europäischen Gemeinschaft, in einem Staat der 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat 
der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassen 
ist. Aus der Finanzierungsbestätigung geht hervor, dass die Bank die voraussichtliche 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme geprüft hat, die Bereitstellung erforderlicher Fremdmittel 
übernimmt und dass aufgrund der von der Bank geprüften Bonität der Vorhabenträgerin zu 
erwarten ist, dass diese die erforderlichen Eigenmittel aufbringt. 
 
(2) Zur Sicherung der sich aus diesem Vertrag für die Vorhabenträgerin ergebenden 
Verpflichtungen leistet sie spätestens bis zum Inkrafttreten des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans oder, wenn eine Baugenehmigung nach § 33 Baugesetzbuch beantragt wird, 
spätestens bis zum Zeitpunkt der Antragstellung Sicherheit durch Übergabe unbefristeter 
selbstschuldnerischer Bürgschaften eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers, das/der in der 
Europäischen Gemeinschaft, in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassen ist. Im Einzelnen sind dies: 
 
Bürgschaft oder andere Sicherheit (Hinterlegung) für 
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- Herstellung der Freiflächen 
- Umsetzung der Maßnahmen zum Artenschutz  

 
in Höhe der jeweiligen noch zu ermittelnden Herstellungskosten.  
 
 
(3) Die Sicherheit wird nach Abnahme der Leistungen ggf. in Teilbeträgen freigegeben. Die 
Freigabe der Sicherheiten in Teilbeträgen erfolgt nur, wenn die Vorhabenträgerin nachweist, dass 
der verbleibende Sicherungsbetrag zur Sicherung der nach diesem Vertrag noch zu erbringenden 
Leistungen ausreichend ist. Bis zur Vorlage der Mängelansprüchebürgschaft erfolgen die 
Freigaben höchstens bis zu 90 Prozent der Bürgschafts-/Sicherheitensumme . 
 
(4) Für Grünanlagen und Straßenbegleitgrün gilt das folgende Verfahren: 
Nach Abnahme der Fertigstellungspflege ist eine Bürgschaft oder andere Sicherheit 
(Hinterlegung) über 20 Prozent der Herstellungskosten für die Entwicklungspflege vorzulegen. 
Nach Eingang wird die darauf bezogene Vertragserfüllungsbürgschaft/-sicherheit vollständig 
freigegeben. Die Bürgschaft/Sicherheit über 20 Prozent wird nach Abnahme der 
Entwicklungspflege freigegeben. 
 
(5) Nach Abnahme der Maßnahme und Vorlage der Schlussrechnung mit Anlagen ist für die 
Dauer der Mängelansprüchefrist eine Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von fünf Prozent der 
Baukosten vorzulegen. Nach deren Eingang wird die verbliebene Vertragserfüllungsbürgschaft 
freigegeben. 

 
(6) Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Vorhabenträgerin ist Berlin berechtigt, noch 
offenstehende eigene Forderungen oder Forderungen Dritter gegen die Vorhabenträgerin zur 
Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag aus der Bürgschaft/Sicherheit zu befriedigen. 
 
(7) Die Bürgschaftsurkunden müssen den Verzicht des Bürgen auf die Einreden der Anfechtung, 
Aufrechnung und Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB und auf Hinterlegung enthalten. Dies gilt 
nicht für die Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen. 
 
(8) Die Kosten für die Beibringung der Bürgschaften und sämtliche damit verbundenen Kosten 
trägt die Vorhabenträger/in. 
 

 
§ 10 Vertragsstrafe 

 
(1) Bei Nichteinhaltung der Pflichten aus diesem Vertrag sind von der Vorhabenträgerin 
Vertragsstrafen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu zahlen. Soweit an anderer 
Stelle dieses oder eines anderen mit der Vorhabenträgerin geschlossenen Vertrags 
Vertragsstrafen vereinbart werden bzw. wurden, bleiben diese hiervon unberührt. 
 
(2) Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe verlangen, soweit die 
Vorhabenträgerin ihrer nach § 9 eingegangenen Verpflichtung zur Übergabe von Bürgschaften 
oder anderer Sicherheiten trotz einer Nachfristsetzung von vier Wochen nicht fristgerecht oder 
nicht im gebotenen Umfang nachkommt. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt zwei Prozent der 
ausstehenden Bürgschafts-/Sicherungssumme. Die Vertragsstrafe kann bei fortgesetzter 
Pflichtverletzung jeweils nach nochmaliger Nachfristsetzung von vier Wochen wiederholt 
verlangt werden. 

 

(3) Die Vorhabenträgerin hat die Vertragsstrafen innerhalb von vierzehn Tagen nach 
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Zahlungsaufforderung durch Berlin zu zahlen. 
 
(4) Für den Fall der von der Vorhabenträgerin schuldhaft zu vertretenden Nichteinhaltung der in 
§ 4 Absatz 5 Teilsatz 1 genannten Fristen schuldet die Vorhabenträgerin Berlin eine 
Vertragsstrafe nach folgender Maßgabe: 

 
• Für den Fall des schuldhaften Nichtbeginn der Baumaßnahmen binnen 24 Monaten nach 
Vollziehbarkeit der Baugenehmigung oder nach Zulässigkeit der Baumaßnahme nach § 62 
BauO Bln, wird je angefangenen Monat der Nichteinhaltung eine Vertragsstrafe in Höhe von 
0,1 €/m² zulässiger Geschossfläche, die errichtet werden soll, fällig. 

 
• Für den Fall, dass die Baumaßnahme schuldhaft nicht binnen 48 Monaten nach 
Vollziehbarkeit der Baugenehmigung oder nach Zulässigkeit der Baumaßnahme nach § 62 
BauO Bln fertig gestellt wird, wird je angefangenen Monat der Nichteinhaltung eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 €/m² nicht fristgerecht errichteter Geschossfläche fällig. 

 
Dies schließt ein Handeln Berlins in Anwendung des § 4 Absatzes 6 nicht aus. Es bleibt Berlin 
unbenommen, die Fristen des § 4 Absatzes 5 auf Antrag der Vorhabenträgerin zu verlängern; 
ein Anspruch auf Fristverlängerung besteht nicht. 

 

§ 11 Haftungsausschluss 
 
(1) Aus diesem Vertrag entsteht Berlin keine Verpflichtung zur Festsetzung der 
Rechtsverordnung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Eine Haftung Berlins für 
etwaige Aufwendungen der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans tätigt, ist ausgeschlossen. 

 

(2) Für den Fall der Aufhebung der Rechtsverordnung (§ 12 Absatz 6 BauGB) können 
Ansprüche gegen Berlin nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall der Erklärung 
der Unwirksamkeit der Rechtsverordnung durch ein Normenkontrollgericht oder die 
Feststellung der Unwirksamkeit im Rahmen eines anderen gerichtlichen Verfahrens, es sei 
denn, die Unwirksamkeit ist auf grob fahrlässige oder vorsätzliche Rechtsverstöße Berlins 
zurückzuführen. 

 
(3) Die Vertragsparteien können sich auf die Nichtigkeit von Regelungen dieses Vertrags nicht 
mehr berufen, wenn mit der Verwirklichung des Vorhabens begonnen wurde. 
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Teil V 
Schlussbestimmungen 

§ 12 Allgemeine Pflichten der Vorhabenträgerin 
 
(1) Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit Berlin 
durchzuführen. Die Vorhabenträgerin wird im Rahmen ihrer Arbeit die notwendigen 
Verhandlungen mit den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange vorbereiten 
und unterstützen. 

 

(2) Die Vorhabenträgerin wird die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Unterlagen und Daten, 
die sie von Berlin und die sie bei der Durchführung der Maßnahmen erlangt, vertraulich 
behandeln und nur im Einvernehmen mit Berlin an Dritte weitergeben. Sie hat für die 
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen Sorge zu tragen. 

 

(3) Berlin ist berechtigt, den Vertrag im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Festsetzung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu veröffentlichen. 

 
(4) Dieser Vertrag unterliegt grundsätzlich dem Aktenauskunfts- und Akteneinsichtsrecht nach 
dem Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (IFG) und des 
Umweltinformationsgesetzes (UIG) in der jeweils gültigen Fassung. Der Umfang der danach 
bestehenden Rechte ergibt sich aus den Bestimmungen dieser Gesetze. 

 

(5) Die Vorhabenträgerin wird Berlin unverzüglich schriftlich mitteilen, wenn sie beabsichtigt, 
 

• Flächen im Vertragsgebiet ganz oder teilweise an Dritte zu veräußern, 

• Dritten Erbbaurechte an diesen Flächen zu bestellen oder 

• die Durchführung des Vorhabens auf Dritte zu übertragen. 
 
Soweit Berlin zustimmt, kann die Vorhabenträgerin die Entlassung aus den sich aus diesem 
Vertrag ergebenden Pflichten und Bindungen verlangen. Berlin wird einem solchen Verlangen 
nur dann nachkommen, wenn der Dritte in einer gesonderten, den Formerfordernissen dieses 
Vertrags entsprechenden Erklärung gegenüber Berlin sämtliche zu erbringenden Pflichten und 
Bindungen der Vorhabenträgerin aus diesem Vertrag unmittelbar als eigene Pflichten und 
Bindungen übernimmt und die nach diesem Vertrag beizubringenden Bürgschaften vorgelegt 
hat. 

 
Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass Berlin die Rechtsverordnung aufheben kann, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhabens innerhalb der 
genannten Fristen gefährdet ist. 
 

 

§ 13 Rücktrittsrecht, Vertragsbeendigung 
 
(1) Die Vorhabenträgerin und Berlin sind zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, sofern der 
Bebauungsplan nicht binnen einer Frist von 24 Monaten nach Beginn der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs festgesetzt wird. Das Rücktrittsrecht kann nur binnen 
eines Monats nach seinem Eintritt ausgeübt werden. Der Rücktritt ist im eingeschriebenen Brief 
zu erklären. 
 

(2) Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn auf der Grundlage des § 33 des Baugesetzbuchs eine 
Baugenehmigung vor Verkündung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 7-86 VE erteilt wird. 
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Sollte die erteilte Baugenehmigung in einem Rechtsmittelverfahren aufgehoben werden, ohne 
dass von ihr Gebrauch gemacht wurde, so lebt das Rücktrittsrecht wieder auf, sofern nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt der Bebauungsplan als Rechtsverordnung verkündet wurde. 
 

(3) Die Vorhabenträgerin ist zum Rücktritt von diesem Vertrag auch berechtigt, soweit der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan 7-86 VE gegenüber dem diesem Vertrag zugrundeliegenden 
Bebauungsplanentwurf wesentlich geändert wird. Der Rücktritt muss innerhalb von einem Monat 
nach Verkündung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erklärt werden. 
 

(4) In allen Fällen der Vertragsbeendigung hat die Vorhabenträgerin alle von Berlin zur 
Durchführung dieses Vertrags zur Verfügung gestellten Unterlagen und Materialien 
herauszugeben. Berlin hat das Recht, auch im Falle des Rücktritts sämtliche bis dahin zum 
Verfahren erarbeiteten Unterlagen entschädigungslos weiter zu verwenden. 
 
 

 
§ 14 Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen, Kosten 

 

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des übrigen 
Vertragsinhalts. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu 
ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 
 

(2) Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig werden, 
so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen. Das 
Gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages späteren gesetzlichen 
Regelungen widersprechen. 

 
(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die den 
Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, soweit 
nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist. 

 
(4) Die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben nach den gesetzlichen 
Bestimmungen wird, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt, nicht 
berührt. 

 

(5) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Berlin und die Vorhabenträgerin erhalten je eine 
Ausfertigung. 

 
(6) Diesem Vertrag liegen 6 Anlagen bei. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. Die 
Vertragspartner bestätigen, dass ihnen die folgenden Anlagen vollständig vorliegen und sie 
hiervon Kenntnis genommen haben: 

 
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Vorhaben- und Erschließungsplan vom …  
Anlage 3: Projektplanung vom 07.10.2020 (einschl. Flächenaufstellung für das Vorhaben) 
Anlage 4a: Grün- und Freiflächenplan vom 07.10.2020 
Anlage 4b:  Entwässerungskonzept vom 29.07.2020 
Anlage 5: Artenschutzkonzept 
Anlage 6: Energiekonzept 
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§ 15 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berlin, den                                                                              Berlin, den 


